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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6 Z2;

Rechtssatz

Wird der Betrieb einer Personengesellschaft so auf die Gesellschafter verteilt, daß diese mit den zugeteilten

Wirtschaftsgütern einen Betrieb fortführen (Realteilung), so liegt darin eine Konkretisierung der ideellen Anteile der

Gesellschafter am Betriebsvermögen (Hinweis E 27.6.1973, 611/72), in den neu entstehenden Betrieben sind

grundsätzlich die "Buchwerte" fortzuführen.
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